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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Verfasser der Stellungnahme, Niklas Nienass, möchte darauf hinweisen, dass er alle 
Änderungsanträge, die über die strikte Zuständigkeit des REGI-Ausschusses hinausgehen und 
die Zuständigkeiten des federführenden Ausschusses, d. h. des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, berühren, ablehnt.

Aufgrund des äußerst begrenzten Zeitrahmens für diesen Bericht, zu dem erst Ende Mai eine 
erste Aussprache stattfand, wurde zu Beginn des Verfahrens vereinbart, die Zuständigkeiten 
der einzelnen Ausschüsse zu achten. Dadurch stand in den Verhandlungen mehr Zeit zur 
Verfügung, da kein Entwurf einer Stellungnahme ausgearbeitet wurde und Änderungsanträge 
eingereicht wurden, die sich unmittelbar auf den ursprünglichen Text bezogen. Der Verfasser 
bedauert die Entscheidung, auf sein Recht zur Ausarbeitung eines Entwurfs einer 
Stellungnahme zu verzichten.

Die Vereinbarung wurde von einer Fraktion nicht eingehalten, die Änderungsanträge zu vielen 
weiteren Teilen des Textes einreichte, insbesondere zum Anhang. Dieser fällt jedoch nicht in 
die Zuständigkeit des REGI-Ausschusses, da darin die strategischen Netto-Null-Technologien 
definiert werden, auf die in vielen anderen Teilen des Textes Bezug genommen wird, sondern 
in die Zuständigkeit des ITRE-Ausschusses. Daraufhin wurde im technischen Verfahren 
festgelegt, dass die Verhandlungen sich nur auf die zu den einschlägigen Teilen des Textes 
eingereichten Änderungsanträge beziehen. Da die ursprüngliche Vereinbarung von allen 
anderen Fraktionen geachtet wurde, wurden keine weiteren Änderungsanträge zum Anhang 
eingereicht, sodass keine Kompromisse erzielt werden konnten und über die eingereichten 
Änderungsanträge gesondert abgestimmt werden musste.

Leider beschlossen viele der anderen Fraktionen, sich der vorangegangenen Verletzung der 
Vereinbarung anzuschließen, indem sie diese bei der Abstimmung nicht beachteten und für 
diese eigenständigen Änderungsanträge stimmten.

Der Verfasser der Stellungnahme möchte sich von dem endgültigen Text, der am 20. September 
2023 im REGI-Ausschuss angenommen wurde, distanzieren, da er diese Änderungsanträge, die 
er als Verstoß gegen die Zuständigkeit des ITRE-Ausschusses betrachtet, ausdrücklich 
abgelehnt hat. Dennoch stimmte er in der Schlussabstimmung für seine Stellungnahme, um 
aufseiten des REGI-Ausschusses Geschlossenheit in Bezug auf die erzielten Kompromisse zu 
zeigen, die ordnungsgemäß ausgehandelt wurden und als konstruktiv angesehen werden. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, Folgendes zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Union hat sich zu einer 
beschleunigten Dekarbonisierung ihrer 
Wirtschaft und zu einem ehrgeizigen 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen 
verpflichtet, um bis 2050 Klimaneutralität 
oder Netto-Null-Emissionen (Emissionen 
nach Abzug des Abbaus) zu erreichen. 
Dieses Ziel bildet den Kern des 
europäischen Grünen Deals und der 
aktualisierten EU-Industriestrategie und 
steht im Einklang mit der Verpflichtung 
der Union im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris31, zu den 
weltweiten Klimaschutzmaßnahmen 
beizutragen. Um das Ziel der 
Klimaneutralität zu erreichen, ist in der 
Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates32 
das verbindliche Klimaziel der Union 
festgelegt, die 
Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 um 
mindestens 55 % gegenüber 1990 zu 
senken. Mit dem vorgeschlagenen Paket 
„Fit für 55“33 soll das Klimaziel der Union 
für 2030 erreicht und die einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union in diesem 
Sinne überarbeitet und aktualisiert werden.

(1) Die Union hat sich zu einer 
beschleunigten Dekarbonisierung ihrer 
Wirtschaft und zu einem ehrgeizigen 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen 
verpflichtet, um bis 2050 Klimaneutralität 
oder Netto-Null-Emissionen (Emissionen 
nach Abzug des Abbaus) zu erreichen. 
Dieses Ziel bildet den Kern des 
europäischen Grünen Deals und der 
aktualisierten EU-Industriestrategie und 
steht im Einklang mit der Verpflichtung 
der Union im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris31, zu den 
weltweiten Klimaschutzmaßnahmen 
beizutragen. Um das Ziel der 
Klimaneutralität zu erreichen, ist in der 
Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates32 
das verbindliche Klimaziel der Union 
festgelegt, die 
Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 um 
mindestens 55 % gegenüber 1990 zu 
senken. Mit dem vorgeschlagenen Paket 
„Fit für 55“33 soll das Klimaziel der Union 
für 2030 erreicht und die einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union sollen in 
diesem Sinne überarbeitet und aktualisiert 
werden, während der in dem 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang festgelegte Grundsatz gewahrt 
und sichergestellt wird, dass weder 
Menschen noch einzelne Regionen bei der 
Klimawende zurückgelassen werden. 

__________________ __________________
31 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates 
vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss 
des im Rahmen des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen 
geschlossenen Übereinkommens von Paris 
im Namen der Europäischen Union (ABl. 
L 282 vom 19.10.2016, S. 4).

31 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates 
vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss 
des im Rahmen des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen 
geschlossenen Übereinkommens von Paris 
im Namen der Europäischen Union (ABl. 
L 282 vom 19.10.2016, S. 4).

32 Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 

32 Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
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Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, 
S. 1).

Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, 
S. 1).

33 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: „Fit für 55“: auf dem Weg zur 
Klimaneutralität – Umsetzung des EU-
Klimaziels für 2030, COM(2021) 550 vom 
14.7.2021.

33 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: „Fit für 55“: auf dem Weg zur 
Klimaneutralität – Umsetzung des EU-
Klimaziels für 2030, COM(2021)0550 vom 
14.7.2021.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Was die externen Aspekte betrifft, 
insbesondere in Bezug auf 
Schwellenländer und in Entwicklung 
begriffene Volkswirtschaften, so wird die 
EU im Rahmen ihrer Global-Gateway-
Strategie Partnerschaften anstreben, von 
denen beide Seiten profitieren und die zur 
Diversifizierung ihrer Rohstofflieferkette 
sowie zu den Bemühungen der 
Partnerländer um den grünen und den 
digitalen Wandel und um einen vor Ort 
erzielten Wertzuwachs beitragen.

(3) Was die externen Aspekte betrifft, 
insbesondere in Bezug auf 
Schwellenländer und in Entwicklung 
begriffene Volkswirtschaften, so wird die 
EU im Rahmen ihrer Global-Gateway-
Strategie Partnerschaften anstreben, von 
denen beide Seiten profitieren und die zur 
Diversifizierung ihrer Rohstofflieferkette 
sowie zu den Bemühungen der 
Partnerländer um einen sozial 
ausgewogenen grünen und digitalen 
Wandel und um einen vor Ort erzielten 
Wertzuwachs beitragen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Mit dem grünen Wandel können 
insbesondere weniger entwickelten 
Regionen und Übergangsregionen neue 
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Möglichkeiten geboten werden. In diesem 
Zusammenhang muss die Klimapolitik die 
besonderen Bedürfnisse und 
Möglichkeiten der Regionen anerkennen. 
Energie aus erneuerbaren Quellen, 
Biomasse und andere regionale 
natürliche Ressourcen sowie geografische 
Möglichkeiten in Bezug auf Netto-Null-
Technologien bieten den Regionen 
Möglichkeiten, sich an der 
Verwirklichung gemeinsamer Klimaziele 
zu beteiligen.

Begründung

Hierdurch wird die Bedeutung des grünen Wandels für weniger entwickelte Regionen und 
Übergangsregionen als Chance für den Aufbau einer widerstandsfähigeren Gemeinschaft und 
einer nachhaltigeren Wirtschaft sowie für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und 
Geschäftsmöglichkeiten hervorgehoben.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um diese Verpflichtungen zu 
erfüllen, ist es erforderlich, dass die Union 
das Tempo beim Übergang zu sauberer 
Energie beschleunigt, indem sie 
insbesondere die Energieeffizienz und den 
Anteil erneuerbarer Energiequellen erhöht. 
Das wird zur Verwirklichung der EU-Ziele 
des Aktionsplans zur europäischen Säule 
sozialer Rechte beitragen, bis 2030 eine 
Beschäftigungsquote von mindestens 78 % 
und die Teilnahme an 
Weiterbildungsmaßnahmen von 
mindestens 60 % der Erwachsenen zu 
erreichen. Es wird auch dazu beitragen, 
dass der grüne Wandel gerecht und 
ausgewogen verläuft.34

(4) Um diese Verpflichtungen zu 
erfüllen, ist es erforderlich, dass die Union 
das Tempo beim Übergang zu sauberer 
Energie beschleunigt, indem sie 
insbesondere auf eine stärker 
kreislauforientierte Wirtschaft setzt, 
Recycling, Wiederverwendung und 
Energieeinsparungen ausweitet und 
Energieeffizienz und den Anteil 
erneuerbarer Energiequellen erhöht. Das 
wird zur Verwirklichung der EU-Ziele des 
Aktionsplans zur europäischen Säule 
sozialer Rechte beitragen, bis 2030 eine 
Beschäftigungsquote von mindestens 78 % 
und die Teilnahme an 
Weiterbildungsmaßnahmen von 
mindestens 60 % der Erwachsenen zu 
erreichen. Es wird auch dazu beitragen, 
dass der grüne Wandel gerecht und 
ausgewogen verläuft.34

__________________ __________________
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34 Empfehlung des Rates zur Sicherstellung 
eines gerechten Übergangs zur 
Klimaneutralität, angenommen am 16. Juni 
2022 als Teil des Pakets „Fit für 55“.

34 Empfehlung des Rates zur Sicherstellung 
eines gerechten Übergangs zur 
Klimaneutralität, angenommen am 16. Juni 
2022 als Teil des Pakets „Fit für 55“.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Übergang zu Klimaneutralität 
führt bereits zu enormen industriellen, 
wirtschaftlichen und geopolitischen 
Verschiebungen auf der ganzen Welt, die 
mit dem Fortschreiten der weltweiten 
Dekarbonisierungsbemühungen noch 
stärker zunehmen werden. Der Weg zur 
Klimaneutralität bedeutet große Chancen 
für den Ausbau der Netto-Null-Industrie in 
der Union unter Nutzung der Stärke des 
Binnenmarktes, indem Investitionen in 
Technologien im Bereich der erneuerbaren 
Energien, Strom- und 
Wärmespeichertechnologien, 
Wärmepumpen, Netztechnologien, 
Technologien für erneuerbare Kraftstoffe 
nicht biogenen Ursprungs, Elektrolyseure 
und Brennstoffzellen, Kernfusion, kleine 
modulare Reaktoren und damit 
zusammenhängende Best-in-class-
Brennstoffe, Technologien zur CO2-
Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung 
sowie energiesystembezogene 
Energieeffizienztechnologien und deren 
Lieferketten gefördert werden, die die 
Dekarbonisierung unserer 
Wirtschaftssektoren von der 
Energieversorgung über den Verkehr und 
die Gebäude bis hin zur Industrie 
ermöglichen. Eine starke Netto-Null-
Industrie in der Europäischen Union kann 
erheblich dazu beitragen, die Klima- und 
Energieziele der Union wirksam zu 
erreichen, wie auch andere Ziele des 
Grünen Deals zu unterstützen, während 

(6) Der Übergang zu Klimaneutralität 
führt bereits zu enormen industriellen, 
wirtschaftlichen und geopolitischen 
Verschiebungen auf der ganzen Welt, die 
mit dem Fortschreiten der weltweiten 
Dekarbonisierungsbemühungen noch 
stärker zunehmen werden. Der Weg zur 
Klimaneutralität bedeutet große Chancen 
für den Ausbau der Netto-Null-Industrie in 
der Union unter Nutzung der Stärke des 
Binnenmarktes, indem Investitionen in 
Technologien im Bereich der erneuerbaren 
Energien, Strom- und 
Wärmespeichertechnologien, 
Wärmepumpen, Grid-Technologien, 
Technologien für erneuerbare Kraftstoffe 
nicht biogenen Ursprungs, Elektrolyseure 
und Brennstoffzellen, Kernfusion, kleine 
modulare Reaktoren und damit 
zusammenhängende Best-in-class-
Brennstoffe, Technologien zur CO2-
Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung 
sowie energiesystembezogene 
Energieeffizienztechnologien und deren 
Lieferketten sowie nachhaltige 
Technologien für die kreislauforientierte 
Bioökonomie gefördert werden, die die 
Dekarbonisierung unserer 
Wirtschaftssektoren von der 
Energieversorgung über den Verkehr und 
die Gebäude bis hin zur Industrie 
ermöglichen. Eine starke Netto-Null-
Industrie in der Europäischen Union kann 
erheblich dazu beitragen, die Klima- und 
Energieziele der Union wirksam zu 
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gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffen 
werden und das Wachstum gefördert wird.

erreichen, wie auch andere Ziele des 
Grünen Deals zu unterstützen, während 
gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffen 
werden und das Wachstum gefördert wird.

Begründung

Die Beschleunigung einer nachhaltigen kreislauforientierten Bioökonomie ist von 
entscheidender Bedeutung, um die Kapazität der Lieferketten zu erhöhen und den Einsatz 
fossiler Ressourcen zu verringern. Die Bioökonomie ist für viele Regionen unerlässlich, wenn 
es darum geht, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen und gemeinsame Klimaziele 
zu erreichen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Erneuerbare, biobasierte 
Energiequellen haben das Potenzial, 
fossile Energiequellen und kritische 
Rohstoffe zu ersetzen. Diese 
Energiequellen stammen aus biologischen 
Materialien, die sich auf natürliche Weise 
erneuern können. Darüber hinaus weisen 
sie geringere Treibhausgasemissionen 
auf, verringern die Abhängigkeit von 
eingeführten fossilen Brennstoffen und 
kommen der ländlichen Entwicklung 
zugute, während zugleich Arbeitsplätze in 
ländlichen Gebieten geschaffen sowie 
Abfälle und Verschmutzung verringert 
werden, indem land- und 
forstwirtschaftliche Reststoffe genutzt 
werden. Zudem wird durch erneuerbare 
Ressourcen die Abhängigkeit von 
kritischen Rohstoffen verringert, die 
immer knapper werden.

Begründung

Die Bioökonomie ist für viele Regionen unerlässlich, wenn es darum geht, ihre natürlichen 
Ressourcen nachhaltig zu nutzen und gemeinsame Klimaziele zu erreichen. Hierdurch wird 
hervorgehoben, dass biobasierte, erneuerbare Ressourcen wichtig sind, um die Emissionen 
und den Bedarf an kritischen Rohstoffen zu verringern und damit die strategische Autonomie 
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der Europäischen Union zu stärken. Beispielsweise kann biobasiertes Lignin für die 
Herstellung von Batterien verwendet werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Damit die Ziele für 2030 erreicht 
werden können, muss ein besonderer 
Schwerpunkt auf einige der Netto-Null-
Technologien gelegt werden, auch weil sie 
einen erheblichen Beitrag auf dem Weg 
zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 
leisten. Diese Technologien umfassen 
Fotovoltaik- und solarthermische 
Technologien, Technologien für 
erneuerbare Onshore- und Offshore-
Energien, Batterie-/Speichertechnologien, 
Wärmepumpen und Technologien für 
geothermische Energie, Elektrolyseure und 
Brennstoffzellen, nachhaltiges 
Biogas/Biomethan, Technologien zur CO2-
Abscheidung und -Speicherung sowie 
Netztechnologien. Diese Technologien 
spielen eine Schlüsselrolle für die offene 
strategische Autonomie der Union, da sie 
den Bürgerinnen und Bürger den Zugang 
zu sauberer, erschwinglicher und sicherer 
Energie ermöglichen. Angesichts ihrer 
Rolle sollte bei diesen Technologien der 
Vorteil von schnelleren 
Genehmigungsverfahren zum Tragen 
kommen, sie sollten den Status der nach 
nationalem Recht höchstmöglichen 
nationalen Bedeutung erhalten und von 
zusätzlicher Unterstützung durch den 
Einsatz von Mischfinanzierungen 
profitieren.

(10) Damit die Ziele für 2030 erreicht 
werden können, muss ein besonderer 
Schwerpunkt auf einige der Netto-Null-
Technologien gelegt werden, auch weil sie 
einen erheblichen Beitrag auf dem Weg 
zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 
leisten. Diese Technologien umfassen 
Fotovoltaik- und solarthermische 
Technologien, Technologien für 
erneuerbare Onshore- und Offshore-
Energien, Batterie-/Speichertechnologien, 
Wärmepumpen und Technologien für 
geothermische Energie, Elektrolyseure und 
Brennstoffzellen, nachhaltiges 
Biogas/Biomethan, Technologien zur CO2-
Abscheidung und -Speicherung sowie 
Grid-Technologien. Diese Technologien 
spielen eine Schlüsselrolle für die offene 
strategische Autonomie der Union, da sie 
den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang 
zu sauberer, erschwinglicher und sicherer 
Energie ermöglichen. Angesichts ihrer 
Rolle sollte bei diesen Technologien der 
Vorteil von effizienteren 
Genehmigungsverfahren zum Tragen 
kommen, sie sollten den Status der nach 
nationalem Recht höchstmöglichen 
nationalen Bedeutung erhalten und von 
zusätzlicher Unterstützung durch den 
Einsatz von Mischfinanzierungen 
profitieren.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um sicherzustellen, dass das 
zukünftige Energiesystem der Union 
resilient ist, sollte diese Ausweitung in der 
gesamten Lieferkette der betreffenden 
Technologien in voller Komplementarität 
mit der Verordnung zu kritischen 
Rohstoffen erfolgen.

(11) Um sicherzustellen, dass das 
zukünftige Energiesystem der Union 
resilient, gerecht, inklusiv und nachhaltig 
ist, sollte diese Ausweitung in der 
gesamten Lieferkette der betreffenden 
Technologien in Komplementarität mit der 
Verordnung zu kritischen Rohstoffen, den 
internationalen Menschenrechtsnormen, 
dem internationalen Umweltrecht und 
den Grundsätzen der Sorgfaltspflicht 
sowie unter sinnvoller Einbeziehung der 
lokalen Gemeinschaften erfolgen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Durch die Richtlinien 2014/23/EU, 
2014/24/EU und 2014/25/EU ist es 
öffentlichen Auftraggebern und 
Auftraggebern, die Aufträge im Rahmen 
von Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge vergeben, bereits möglich, sich 
über den Preis oder die Kosten hinaus auf 
zusätzliche Kriterien zur Ermittlung des 
wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots zu 
stützen. Diese Kriterien betreffen 
beispielsweise die Qualität des Angebots, 
einschließlich sozialer, ökologischer und 
innovativer Merkmale. Bei der 
Auftragserteilung für Netto-Null-
Technologien durch die Vergabe 
öffentlicher Aufträge sollten öffentliche 
Auftraggeber und Auftraggeber den 
Beitrag der Bieter zu Nachhaltigkeit und 
Resilienz im Hinblick auf eine Reihe von 
Kriterien im Zusammenhang mit der 
ökologischen Nachhaltigkeit, Innovation, 
Systemintegration und Resilienz des 
Bieters gebührend bewerten.

(25) Durch die Richtlinien 2014/23/EU, 
2014/24/EU und 2014/25/EU ist es 
öffentlichen Auftraggebern und 
Auftraggebern, die Aufträge im Rahmen 
von Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge vergeben, bereits möglich, sich 
über den Preis oder die Kosten hinaus auf 
zusätzliche Kriterien zur Ermittlung des 
wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots zu 
stützen. Diese Kriterien betreffen 
beispielsweise die Qualität des Angebots, 
einschließlich sozialer, ökologischer und 
innovativer Merkmale. Bei der 
Auftragserteilung für Netto-Null-
Technologien durch die Vergabe 
öffentlicher Aufträge sollten öffentliche 
Auftraggeber und Auftraggeber den 
Beitrag der Bieter zu Nachhaltigkeit und 
Resilienz sowie zum territorialen 
Zusammenhalt, zur Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für sozial 
benachteiligte Gruppen und zur 
Inklusivität im Hinblick auf eine Reihe 
von Kriterien im Zusammenhang mit der 
ökologischen Nachhaltigkeit, Innovation, 
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Systemintegration, den sozialen 
Auswirkungen und der Resilienz des 
Bieters gebührend bewerten. Niemand 
sollte zurückgelassen werden, auch den 
Bedürftigen sollte die Netto-Null-
Technologie zugutekommen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Kriterien für soziale Nachhaltigkeit 
können bereits im Rahmen der bestehenden 
Rechtsvorschriften angewandt werden, und 
sie können Arbeitsbedingungen und 
Tarifverhandlungen im Einklang mit der 
europäischen Säule sozialer Rechte gemäß 
Artikel 30 Absatz 3 der 
Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 18 Absatz 2 
der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 36 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU 
umfassen. Die öffentlichen Auftraggeber 
sollten einen Beitrag zur sozialen 
Nachhaltigkeit leisten, indem sie geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass die Wirtschaftsteilnehmer bei der 
Durchführung öffentlicher 
Beschaffungsaufträge die geltenden sozial- 
und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen 
einhalten, die durch Unionsrecht, 
nationales Recht oder Tarifverträge oder in 
den in Anhang X der 
Richtlinie 2014/23/EU, Anhang X der 
Richtlinie 2014/24/EU und Anhang XIV 
der Richtlinie 2014/25/EU aufgeführten 
internationalen umwelt-, sozial- und 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
festgelegt sind.43

(26) Kriterien für soziale Nachhaltigkeit 
können bereits im Rahmen der bestehenden 
Rechtsvorschriften angewandt werden, und 
sie können Arbeitsbedingungen und 
Tarifverhandlungen im Einklang mit der 
europäischen Säule sozialer Rechte gemäß 
Artikel 30 Absatz 3 der 
Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 18 Absatz 2 
der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 36 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU 
umfassen. Die öffentlichen Auftraggeber 
sollten einen Beitrag zur sozialen 
Nachhaltigkeit und Inklusivität leisten, 
indem sie geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer bei der 
Durchführung öffentlicher 
Beschaffungsaufträge die geltenden sozial- 
und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen 
einhalten, die durch Unionsrecht, 
nationales Recht oder Tarifverträge oder in 
den in Anhang X der 
Richtlinie 2014/23/EU, Anhang X der 
Richtlinie 2014/24/EU und Anhang XIV 
der Richtlinie 2014/25/EU aufgeführten 
internationalen umwelt-, sozial- und 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
festgelegt sind.43

__________________ __________________
43 Mitteilung der Kommission: 
Sozialorientierte Beschaffung – ein 
Leitfaden für die Berücksichtigung sozialer 
Belange bei der Vergabe öffentlicher 

43 Mitteilung der Kommission: 
Sozialorientierte Beschaffung – ein 
Leitfaden für die Berücksichtigung sozialer 
Belange bei der Vergabe öffentlicher 
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Aufträge (2. Ausgabe), C(2021) 3573 
final.

Aufträge (2. Ausgabe), C(2021) 3573.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Die Gewichtung der Kriterien für 
den Beitrag des Angebots zu 
Nachhaltigkeit und Resilienz im 
Zusammenhang mit Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge berührt nicht die 
Möglichkeit der öffentlichen Auftraggeber 
und Auftraggeber, im Einklang mit 
Artikel 41 Absatz 3 und 
Erwägungsgrund 64 der 
Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates50, Artikel 67 
Absatz 5 der Richtlinie 2014/24/EU und 
Artikel 82 Absatz 5 der 
Richtlinie 2014/25/EU einen höheren 
Schwellenwert für die Kriterien in Bezug 
auf ökologische Nachhaltigkeit und 
Innovation festzulegen.

(32) Die Gewichtung der Kriterien für 
den Beitrag des Angebots zu 
Nachhaltigkeit, Resilienz, territorialem 
Zusammenhalt und der Schaffung von 
Chancengleichheit für alle im 
Zusammenhang mit Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge berührt nicht die 
Möglichkeit der öffentlichen Auftraggeber 
und Auftraggeber, im Einklang mit 
Artikel 41 Absatz 3 und 
Erwägungsgrund 64 der 
Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates50, Artikel 67 
Absatz 5 der Richtlinie 2014/24/EU und 
Artikel 82 Absatz 5 der 
Richtlinie 2014/25/EU einen höheren 
Schwellenwert für die Kriterien in Bezug 
auf ökologische Nachhaltigkeit und 
Innovation festzulegen.

__________________ __________________
50 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. 
L 94 vom 28.3.2014, S. 1).

50 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. 
L 94 vom 28.3.2014, S. 1).

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Haushalte und Endverbraucher 
bilden einen wesentlichen Teil der 
Nachfrage der Union nach Endprodukten 
mit Netto-Null-Technologien, und 
öffentliche Förderprogramme, mit denen 

(35) Haushalte und Endverbraucher 
bilden einen wesentlichen Teil der 
Nachfrage der Union nach Endprodukten 
mit Netto-Null-Technologien, und 
öffentliche Förderprogramme, mit denen 
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Anreize für den Kauf solcher Produkte 
durch Haushalte geschaffen werden sollen, 
insbesondere für sozial schwächere 
Haushalte und Verbraucher mit 
Einkommen im unteren oder unteren 
mittleren Bereich, sind wichtige 
Instrumente, um den grünen Wandel zu 
beschleunigen. Im Rahmen der in der EU-
Strategie für Solarenergie52 angekündigten 
Solardach-Initiative sollten die 
Mitgliedstaaten beispielsweise nationale 
Programme zur Förderung des massiven 
Einsatzes von Solarenergie auf Dächern 
aufstellen. Im REPowerEU-Plan forderte 
die Kommission die Mitgliedstaaten auf, 
Begleitmaßnahmen, die die Umstellung auf 
Wärmepumpen fördern, in vollem Umfang 
zu nutzen. Solche Förderprogramme, die 
auf nationaler Ebene von den 
Mitgliedstaaten oder auf lokaler Ebene von 
lokalen oder regionalen 
Gebietskörperschaften eingerichtet werden, 
sollten auch zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit und Resilienz der Netto-
Null-Technologien in der EU beitragen. 
Die Behörden sollten beispielsweise den 
Begünstigten einen höheren finanziellen 
Ausgleich für den Erwerb von 
Endprodukten mit Netto-Null-
Technologien, die einen größeren Beitrag 
zur Resilienz in der Union leisten werden, 
gewähren. Die Behörden sollten 
sicherstellen, dass ihre Programme offen, 
transparent und diskriminierungsfrei sind, 
damit sie dazu beitragen, die Nachfrage 
nach Produkten mit Netto-Null-
Technologien in der Union zu steigern. Die 
Behörden sollten den zusätzlichen 
finanziellen Ausgleich für solche Produkte 
außerdem eingrenzen, damit sich die 
Einführung der Netto-Null-Technologien 
in der Union nicht verlangsamt. Um die 
Effizienz solcher Programme zu erhöhen, 
sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass Informationen sowohl für 
Verbraucher als auch für Hersteller von 
Netto-Null-Technologien auf einer 
kostenlosen Website leicht zugänglich 
sind. Der Rückgriff auf den Beitrag zu 

Anreize für den Kauf solcher Produkte 
durch Haushalte geschaffen werden sollen, 
insbesondere für sozial schwächere 
Haushalte und Verbraucher mit 
Einkommen im unteren oder unteren 
mittleren Bereich, sind wichtige 
Instrumente, um den grünen Wandel zu 
beschleunigen. Für viele ist der Zugang zu 
Finanzmitteln entscheidend. Um diesen 
Gruppen den Zugang zu erleichtern, 
sollten die Mitgliedstaaten 
bürgerfreundliche Mechanismen 
entwickeln, mit denen der finanzielle und 
verwaltungstechnische Aufwand für die 
Bürger verringert wird. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem in die 
Sensibilisierung und in eine bessere 
Kommunikation investieren, um diese 
Gruppen zu erreichen. Sozial schwächere 
Gruppen, die von Armut bedroht sind, 
sollten ebenfalls nicht zurückgelassen 
werden. Die besondere Unterstützung 
sollte im Rahmen eines ganzheitlichen 
Ansatzes gewährt werden, bei dem 
staatliche Beihilfen und EU-Mittel 
miteinander kombiniert werden. Im 
Rahmen der in der EU-Strategie für 
Solarenergie52 angekündigten Solardach-
Initiative sollten die Mitgliedstaaten 
beispielsweise nationale Programme zur 
Förderung des massiven Einsatzes von 
Solarenergie auf Dächern aufstellen. Im 
REPowerEU-Plan forderte die 
Kommission die Mitgliedstaaten auf, 
Begleitmaßnahmen, die die Umstellung auf 
Wärmepumpen fördern, in vollem Umfang 
zu nutzen. Solche Förderprogramme, die 
auf nationaler Ebene von den 
Mitgliedstaaten oder auf lokaler Ebene von 
lokalen oder regionalen 
Gebietskörperschaften eingerichtet werden, 
sollten auch zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit und Resilienz der Netto-
Null-Technologien in der EU beitragen. 
Die Behörden sollten beispielsweise den 
Begünstigten einen höheren finanziellen 
Ausgleich für den Erwerb von 
Endprodukten mit Netto-Null-
Technologien, die einen größeren Beitrag 
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Nachhaltigkeit und Resilienz durch 
Behörden in Programmen, die auf 
Verbraucher oder Haushalte ausgerichtet 
sind, sollte die Vorschriften über staatliche 
Beihilfen und die WTO-Regeln über 
Subventionen unberührt lassen.

zur Resilienz in der Union leisten werden, 
gewähren. Die Behörden sollten 
sicherstellen, dass ihre Programme offen, 
transparent und diskriminierungsfrei sind, 
damit sie dazu beitragen, die Nachfrage 
nach Produkten mit Netto-Null-
Technologien in der Union zu steigern. Die 
Behörden sollten den zusätzlichen 
finanziellen Ausgleich für solche Produkte 
außerdem eingrenzen, damit sich die 
Einführung der Netto-Null-Technologien 
in der Union nicht verlangsamt. Um die 
Effizienz solcher Programme zu erhöhen, 
sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass Informationen sowohl für 
Verbraucher als auch für Hersteller von 
Netto-Null-Technologien auf einer 
kostenlosen Website leicht zugänglich 
sind. Der Rückgriff auf den Beitrag zu 
Nachhaltigkeit und Resilienz durch 
Behörden in Programmen, die auf 
Verbraucher oder Haushalte ausgerichtet 
sind, sollte die Vorschriften über staatliche 
Beihilfen und die WTO-Regeln über 
Subventionen unberührt lassen.

_________________ _________________
52 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: EU-Strategie für Solarenergie, 
COM(2022) 221 final vom 18.5.2022.

52 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: EU-Strategie für Solarenergie, 
COM(2022)0221 vom 18.5.2022.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Die Mitgliedstaaten können im 
Einklang mit den geltenden Vorschriften 
der Verordnung (EU) 2021/1060 des 
Europäischen Parlaments und des Rates57 
Unterstützung aus kohäsionspolitischen 
Programmen bereitstellen, um strategische 

(45) Die Mitgliedstaaten sollten im 
Einklang mit den geltenden Vorschriften 
der Verordnung (EU) 2021/1060 des 
Europäischen Parlaments und des Rates57 
Unterstützung aus kohäsionspolitischen 
Programmen bereitstellen, um strategische 
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Projekte für Netto-Null-Technologien in 
weniger entwickelten Regionen und 
Übergangsregionen anzuregen, etwa durch 
Infrastrukturinvestitionspakete, produktive 
Investitionen in Innovation, 
Fertigungskapazitäten in KMU, 
Dienstleistungen sowie Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, einschließlich 
der Unterstützung des Kapazitätsaufbaus 
bei Behörden und Projektträgern. Die in 
den Programmen festgelegten 
Kofinanzierungssätze können je nach dem 
betreffenden Fonds und dem Status der 
Region bis zu 85 % für weniger 
entwickelte Regionen und bis zu 60 % 
bzw. 70 % für Übergangsregionen 
betragen; die Mitgliedstaaten können diese 
Obergrenzen jedoch auf Ebene des 
betreffenden Projekts überschreiten, wenn 
dies nach den Vorschriften über staatliche 
Beihilfen möglich ist. Das Instrument für 
technische Unterstützung kann den 
Mitgliedstaaten und Regionen dabei helfen, 
Strategien für ein klimaneutrales 
Wachstum auszuarbeiten, und die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen 
verbessern, indem die Bürokratie verringert 
und die Genehmigungsverfahren 
beschleunigt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten ermutigt werden, die Nachhaltigkeit 
strategischer Projekte für Netto-Null-
Technologien zu fördern, indem sie diese 
Investitionen in europäische 
Wertschöpfungsketten einbetten und dabei 
insbesondere auf interregionalen und 
grenzüberschreitenden Kooperationsnetzen 
aufbauen.

Projekte für Netto-Null-Technologien in 
allen Regionen, insbesondere in weniger 
entwickelten Regionen, 
Übergangsregionen und Gebieten des 
Fonds für einen gerechten Übergang, 
anzuregen, etwa durch 
Infrastrukturinvestitionspakete, produktive 
Investitionen in Innovation, 
Fertigungskapazitäten in KMU und 
gegebenenfalls Unternehmen mit 
mittelgroßer Marktkapitalisierung im 
Sinne von Artikel 2 Nummern 6 und 7 der 
Verordnung (EU) 2015/1017 sowie 
produktive Investitionen in 
Dienstleistungen, Forschung, 
Unterstützung bei der Arbeitssuche sowie 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
einschließlich der Unterstützung des 
Kapazitätsaufbaus bei Behörden und 
Projektträgern. Um das Risiko 
aufgehobener Mittelbindungen bei nicht 
verwendeten Kohäsionsmitteln zu 
mindern, kann die Kommission den 
Mitgliedstaaten ein Jahr vor Ablauf des 
Finanzierungszeitraums empfehlen, diese 
Mittel zugunsten der Finanzierung 
strategischer Netto-Null-Projekte 
umzuwidmen. Die in den Programmen 
festgelegten Kofinanzierungssätze können 
je nach dem betreffenden Fonds und dem 
Status der Region bis zu 85 % für weniger 
entwickelte Regionen und bis zu 60 % 
bzw. 70 % für Übergangsregionen und 
40 % bis 50 % für stärker entwickelte 
Regionen betragen; die Mitgliedstaaten 
können diese Obergrenzen jedoch auf 
Ebene des betreffenden Projekts 
überschreiten, wenn dies nach den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
möglich ist. Das Instrument für technische 
Unterstützung kann den Mitgliedstaaten 
und Regionen dabei helfen, Strategien für 
ein klimaneutrales Wachstum 
auszuarbeiten, und die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen 
verbessern, indem die Bürokratie verringert 
und die Genehmigungsverfahren 
beschleunigt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten ermutigt werden, die Nachhaltigkeit 
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strategischer Projekte für Netto-Null-
Technologien zu fördern, indem sie diese 
Investitionen in europäische 
Wertschöpfungsketten einbetten und dabei 
insbesondere auf interregionalen und 
grenzüberschreitenden Kooperationsnetzen 
aufbauen.

__________________ __________________
57 Verordnung (EU) 2021/1060 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen 
Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 
sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für 
finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. 
L 231 vom 30.6.2021, S. 159).

57 Verordnung (EU) 2021/1060 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen 
Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 
sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für 
finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. 
L 231 vom 30.6.2021, S. 159).

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Ein Europäischer 
Souveränitätsfonds wäre eine 
strukturpolitische Antwort auf den 
Investitionsbedarf. Er wird dazu beitragen, 
den europäischen Vorsprung bei den für 
den grünen und den digitalen Wandel 
wesentlichen kritischen und neuartigen 
Technologien, wie Netto-Null-
Technologien, zu erhalten. Dieses 
strukturpolitische Instrument wird auf den 
Erfahrungen mit koordinierten 
Mehrländerprojekten im Rahmen der 
IPCEI aufbauen und dazu dienen, den 
Zugang aller Mitgliedstaaten zu diesen 
Projekten zu verbessern, auf diese Weise 

(47) Ein Europäischer 
Souveränitätsfonds wäre eine 
strukturpolitische Antwort auf den 
Investitionsbedarf. Er wird dazu beitragen, 
den europäischen Vorsprung bei den für 
den grünen und den digitalen Wandel 
wesentlichen kritischen und neuartigen 
Technologien, wie Netto-Null-
Technologien, zu erhalten. Dieses 
strukturpolitische Instrument wird auf den 
Erfahrungen mit koordinierten 
Mehrländerprojekten im Rahmen der 
IPCEI aufbauen und dazu dienen, den 
Zugang aller Mitgliedstaaten zu diesen 
Projekten zu verbessern, auf diese Weise 
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den Zusammenhalt zu wahren und den 
Binnenmarkt vor den Risiken einer 
ungleichen Verfügbarkeit staatlicher 
Beihilfen zu schützen.

den Zusammenhalt zu wahren und den 
Binnenmarkt vor den Risiken einer 
ungleichen Verfügbarkeit staatlicher 
Beihilfen zu schützen, auch durch 
geeignete Maßnahmen zur Minderung 
dieser Risiken, sowie einen wesentlichen 
Teil der erforderlichen zusätzlichen 
Mittel, die für die Bewältigung der 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit dem grünen und dem digitalen 
Wandel unerlässlich sind, bereitzustellen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Um die Beschränkungen der 
derzeitigen fragmentierten öffentlichen und 
privaten Investitionsanstrengungen zu 
überwinden und die Integration und die 
Kapitalrentabilität zu erleichtern, sollten 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
die bestehenden Finanzierungsprogramme 
auf Unionsebene und auf nationaler Ebene 
besser koordinieren und Synergien 
schaffen sowie eine bessere Koordinierung 
und Zusammenarbeit mit der Industrie und 
wichtigen Akteuren des Privatsektors 
sicherstellen. Die „Net-Zero Europe“-
Plattform spielt eine wichtige Rolle bei der 
Erstellung eines umfassenden Überblicks 
über die verfügbaren und relevanten 
Finanzierungsmöglichkeiten und bei der 
Erörterung des individuellen 
Finanzierungsbedarfs für strategische 
Projekte für Netto-Null-Technologien.

(48) Um die Beschränkungen der 
derzeitigen fragmentierten öffentlichen und 
privaten Investitionsanstrengungen zu 
überwinden und die Integration und die 
Kapitalrentabilität zu erleichtern, sollten 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
die bestehenden Finanzierungsprogramme 
auf Unionsebene und auf nationaler Ebene 
besser koordinieren und Synergien 
schaffen sowie eine bessere Koordinierung 
und Zusammenarbeit mit der Industrie und 
wichtigen Akteuren des Privatsektors 
sicherstellen. Die „Net-Zero Europe“-
Plattform spielt eine wichtige Rolle bei der 
Erstellung eines umfassenden Überblicks 
über die verfügbaren und relevanten 
Finanzierungsmöglichkeiten und bei der 
Erörterung des individuellen 
Finanzierungsbedarfs für strategische 
Projekte für Netto-Null-Technologien 
sowie bei der Unterstützung von 
Regionen, Gemeinden und 
Projektträgern.

Änderungsantrag 16
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Um die strategische territoriale 
Entwicklung und den Zusammenhalt 
sicherzustellen, können Gemeinden bei 
Netto-Null-Projekten in ihrem 
Verwaltungsgebiet Anteilseigner werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Durch Landnutzungskonflikte 
können Hindernisse bei der Entwicklung 
von Projekten zur Fertigung von Netto-
Null-Technologien entstehen. Gut 
konzipierte Pläne, einschließlich 
Raumordnungsplänen und 
Zonenabgrenzungen, die dem Potenzial für 
die Umsetzung von Projekten zur 
Fertigung von Netto-Null-Technologien 
Rechnung tragen und deren potenzielle 
Umweltauswirkungen bewertet werden, 
haben das Potenzial, zum Gleichgewicht 
zwischen öffentlichen Gütern und 
Interessen beizutragen, das 
Konfliktpotenzial zu verringern und die 
nachhaltige Umsetzung von Projekten zur 
Fertigung von Netto-Null-Technologien in 
der Union zu beschleunigen. Die 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden sollten daher bei der 
Ausarbeitung einschlägiger Pläne die 
Aufnahme von Bestimmungen für Projekte 
zur Fertigung von Netto-Null-
Technologien in Erwägung ziehen.

(58) Durch Landnutzungskonflikte 
können Hindernisse bei der Entwicklung 
von Projekten zur Fertigung von Netto-
Null-Technologien entstehen. Gut 
konzipierte Pläne, einschließlich 
Raumordnungsplänen und 
Zonenabgrenzungen, die dem Potenzial für 
die Umsetzung von Projekten zur 
Fertigung von Netto-Null-Technologien 
Rechnung tragen und deren potenzielle 
Umweltauswirkungen bewertet werden, 
haben das Potenzial, zum Gleichgewicht 
zwischen öffentlichen Gütern und 
Interessen beizutragen, das 
Konfliktpotenzial zu verringern und die 
nachhaltige Umsetzung von Projekten zur 
Fertigung von Netto-Null-Technologien in 
der Union zu beschleunigen. Die 
zuständigen nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden sollten daher im 
Einklang mit dem Partnerschaftsprinzip 
im Sinne von Artikel 8 der Verordnung 
(EU) 2021/1060 mit gemeinsamen 
Bestimmungen bei der Ausarbeitung 
einschlägiger Pläne die Aufnahme von 
Bestimmungen für Projekte zur Fertigung 
von Netto-Null-Technologien in Erwägung 
ziehen.
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69) Auf Unionsebene sollte eine „Net-
Zero Europe“-Plattform eingerichtet 
werden, die sich aus den Mitgliedstaaten 
zusammensetzt und in der die Kommission 
den Vorsitz führt. Die „Net-Zero Europe“-
Plattform kann die Kommission und die 
Mitgliedstaaten in spezifischen Fragen 
beraten und unterstützen und ein 
Referenzgremium bilden, in dem die 
Kommission und die Mitgliedstaaten ihre 
Maßnahmen koordinieren und den 
Informationsaustausch über Fragen im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung 
erleichtern können. Die „Net-Zero 
Europe“-Plattform sollte außerdem die in 
den verschiedenen Artikeln dieser 
Verordnung dargelegten Aufgaben 
wahrnehmen, insbesondere in Bezug auf 
Genehmigungen, einschließlich der 
Schaffung zentraler Anlaufstellen, 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien, die Koordinierung der 
Finanzierung, die Erschließung von 
Märkten und Kompetenzen sowie 
innovative Reallabore für Netto-Null-
Technologien. Erforderlichenfalls kann die 
Plattform ständige oder nichtständige 
Untergruppen einrichten und Dritte 
einladen, z. B. Sachverständige oder 
Vertreter aus den Netto-Null-Industrien.

(69) Auf Unionsebene sollte eine „Net-
Zero Europe“-Plattform eingerichtet 
werden, die sich aus den Mitgliedstaaten 
zusammensetzt und in der die Kommission 
den Vorsitz führt. Die „Net-Zero Europe“-
Plattform kann die Kommission und die 
Mitgliedstaaten in spezifischen Fragen 
beraten und unterstützen und ein 
Referenzgremium bilden, in dem die 
Kommission und die Mitgliedstaaten ihre 
Maßnahmen koordinieren und den 
Informationsaustausch über Fragen im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung 
erleichtern können. Die „Net-Zero 
Europe“-Plattform sollte außerdem die in 
den verschiedenen Artikeln dieser 
Verordnung dargelegten Aufgaben 
wahrnehmen, insbesondere in Bezug auf 
Genehmigungen, einschließlich der 
Schaffung zentraler Anlaufstellen, 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien, die Koordinierung der 
Finanzierung, die Erschließung von 
Märkten und Kompetenzen sowie 
innovative Reallabore für Netto-Null-
Technologien. Darüber hinaus sollte die 
„Net-Zero Europe“-Plattform die 
Fortschritte der NUTS-2-Regionen 
bewerten und ihre soziale, wirtschaftliche 
und territoriale Entwicklung unterstützen, 
um den Zusammenhalt sicherzustellen. 
Erforderlichenfalls kann die Plattform 
ständige oder nichtständige Untergruppen 
einrichten und den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Europäischen Ausschuss der Regionen 
sowie Sozialpartner, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und Dritte, etwa 
Sachverständige oder Vertreter aus den 
Netto-Null-Industrien, einladen. 
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Im Rahmen des Industrieplans für 
den Grünen Deal kündigte die Kommission 
an, dass sie beabsichtigt, 
Industriepartnerschaften für Netto-Null-
Technologien zu schließen, die sich auf 
Netto-Null-Technologien erstrecken, um 
weltweit auf die Annahme von Netto-Null-
Technologien hinzuwirken und die Rolle 
der industriellen Kapazitäten der EU als 
Wegbereiter der globalen Energiewende zu 
unterstützen. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten können die 
Partnerschaften im Rahmen der Plattform 
koordinieren und bestehende einschlägige 
Partnerschaften und Prozesse wie grüne 
Partnerschaften, Energiedialoge und andere 
Formen bestehender bilateraler 
vertraglicher Vereinbarungen sowie 
mögliche Synergien mit einschlägigen 
bilateralen Abkommen der Mitgliedstaaten 
mit Drittländern erörtern.

(70) Im Rahmen des Industrieplans für 
den Grünen Deal kündigte die Kommission 
an, dass sie beabsichtigt, 
Industriepartnerschaften für Netto-Null-
Technologien zu schließen, die sich auf 
Netto-Null-Technologien erstrecken, um 
weltweit auf die Annahme von Netto-Null-
Technologien hinzuwirken und die Rolle 
der industriellen Kapazitäten der EU als 
Wegbereiter der globalen Energiewende zu 
unterstützen. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten die Partnerschaften 
im Rahmen der Plattform koordinieren und 
können bestehende einschlägige 
Partnerschaften und Prozesse wie grüne 
Partnerschaften, Energiedialoge und andere 
Formen bestehender bilateraler 
vertraglicher Vereinbarungen sowie 
mögliche Synergien mit einschlägigen 
bilateralen Abkommen der Mitgliedstaaten 
mit Drittländern erörtern.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(71) Die Union sollte danach streben, 
den internationalen Handel und 
Investitionen in Netto-Null-Technologien 
zu diversifizieren und weltweit hohe 
Sozial- und Umweltstandards zu fördern; 
dies sollte in enger Zusammenarbeit und 
Partnerschaft mit gleich gesinnten 
Ländern geschehen. Auf ähnliche Weise 
sollten verstärkte Forschungs- und 
Innovationsbemühungen zur Entwicklung 
und Einführung von Netto-Null-
Technologien in enger Zusammenarbeit 

(71) Die Union sollte danach streben, in 
enger Zusammenarbeit und Partnerschaft 
mit gleich gesinnten Ländern den 
internationalen Handel und Investitionen in 
Netto-Null-Technologien zu diversifizieren 
und weltweit hohe Sozial- und 
Umweltstandards zu fördern. Auf ähnliche 
Weise sollten verstärkte Forschungs- und 
Innovationsbemühungen zur Entwicklung 
und Einführung von Netto-Null-
Technologien in enger Zusammenarbeit 
mit den Partnerländern im Rahmen eines 
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mit den Partnerländern im Rahmen eines 
offenen, aber entschlossenen Ansatzes 
verfolgt werden.

offenen, aber entschlossenen Ansatzes 
verfolgt werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit dieser Verordnung wird der 
Rahmen für Maßnahmen zur Erneuerung 
und zum Ausbau der Fertigungskapazitäten 
für Netto-Null-Technologien in der Union 
geschaffen, um das Unionsziel der 
Senkung der Nettotreibhausgasemissionen 
bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 
dem Stand von 1990 und das Unionsziel 
für die Klimaneutralität bis 2050 im Sinne 
der Verordnung (EU) 2021/1119 zu 
unterstützen und den Zugang der Union zu 
einer sicheren und nachhaltigen 
Versorgung mit Netto-Null-Technologien 
sicherzustellen, die erforderlich sind, um 
die Widerstandsfähigkeit des 
Energiesystems der Union zu wahren und 
zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze 
beizutragen.

(1) Mit dieser Verordnung wird der 
Rahmen für Maßnahmen zur Erneuerung 
und zum Ausbau der Fertigungskapazitäten 
für Netto-Null-Technologien in der Union 
geschaffen, um das Unionsziel der 
Senkung der Nettotreibhausgasemissionen 
bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 
dem Stand von 1990 und das Unionsziel 
für die Klimaneutralität bis 2050 im Sinne 
der Verordnung (EU) 2021/1119 zu 
unterstützen und den Zugang der Union zu 
einer sicheren und nachhaltigen 
Versorgung mit Netto-Null-Technologien 
sicherzustellen, die erforderlich sind, um 
die Widerstandsfähigkeit des 
Energiesystems der Union zu wahren und 
zur Schaffung und Erhaltung 
hochwertiger Arbeitsplätze beizutragen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Netto-Null-Technologien“ 
Technologien für erneuerbare Energien66, 
Strom- und Wärmespeichertechnologien, 
Wärmepumpen, Netztechnologien, 
erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen 
Ursprungs, Technologien für nachhaltige 
alternative Kraftstoffe67, Elektrolyseure 
und Brennstoffzellen, fortschrittliche 
Technologien zur Erzeugung von Energie 
aus Nuklearprozessen mit minimalem 

a) „Netto-Null-Technologien“ 
Technologien für erneuerbare Energien66, 
Strom- und Wärmespeichertechnologien, 
Wärmepumpen, Grid-Technologien, 
erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen 
Ursprungs, Technologien für nachhaltige 
alternative Kraftstoffe67, Elektrolyseure 
und Brennstoffzellen, Technologien zur 
Erzeugung von Energie aus 
Nuklearprozessen und den damit 
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Abfall aus dem Brennstoffkreislauf, 
kleinen modularen Reaktoren und 
entsprechenden Best-in-class-
Brennstoffen, Technologien für die CO2-
Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung 
und energiesystembezogene 
Energieeffizienztechnologien. Sie beziehen 
sich auf die Endprodukte, spezifischen 
Bauteile und speziellen Maschinen, die in 
erster Linie für die Herstellung dieser 
Produkte verwendet werden. Sie müssen 
mindestens den Technologie-Reifegrad 8 
erreicht haben.

verbundenen Brennstoffkreislauf, kleine 
modulare Reaktoren und entsprechende 
Best-in-class-Brennstoffe, Technologien 
für die CO2-Abscheidung, -Nutzung und -
Speicherung und energiesystembezogene 
Energieeffizienztechnologien und 
Technologien für erneuerbare 
Bioenergie. Sie beziehen sich auf die 
Endprodukte, spezifischen Bauteile und 
speziellen Maschinen, einschließlich 
Technologien für die Kreislaufwirtschaft, 
die in erster Linie für die Herstellung 
dieser Produkte verwendet werden. Sie 
müssen mindestens den Technologie-
Reifegrad 7 erreicht haben.

_________________ _________________
66 Der Ausdruck „erneuerbare Energie“ 
bezeichnet „erneuerbare Energie“ im Sinne 
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen.

66 Der Ausdruck „erneuerbare Energie“ 
bezeichnet „erneuerbare Energie“ im Sinne 
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen.

67 Der Ausdruck „nachhaltige alternative 
Kraftstoffe“ bezeichnet Kraftstoffe, die 
unter den Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Gewährleistung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen für einen 
nachhaltigen Luftverkehr (COM(2021) 561 
final) und den Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Nutzung 
erneuerbarer und kohlenstoffarmer 
Kraftstoffe im Seeverkehr 
(COM(2021) 562 final) fallen.

67 Der Ausdruck „nachhaltige alternative 
Kraftstoffe“ bezeichnet Kraftstoffe, die 
unter den Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Gewährleistung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen für einen 
nachhaltigen Luftverkehr 
(COM(2021)0561) und den Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Nutzung 
erneuerbarer und kohlenstoffarmer 
Kraftstoffe im Seeverkehr 
(COM(2021)0562) fallen.

Begründung

Die Beschleunigung einer nachhaltigen kreislauforientierten Bioökonomie ist von 
entscheidender Bedeutung, um die Kapazität der Lieferketten zu erhöhen und den Einsatz 
fossiler Ressourcen zu verringern. Die Bioökonomie ist für viele Regionen unerlässlich, wenn 
es darum geht, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen und gemeinsame Klimaziele 
zu erreichen.
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Bauteil“ ein kleines Teil einer 
Netto-Null-Technologie, das von einem 
Unternehmen hergestellt und gehandelt 
wird, das mit verarbeiteten Materialien 
arbeitet;

b) „Bauteil“ ein kleines Teil einer 
Netto-Null-Technologie, das von einem 
Unternehmen hergestellt und gehandelt 
wird, das mit verarbeiteten Materialien und 
rezyklierten Bestandteilen arbeitet;

Begründung

Die Beschleunigung der Kreislaufwirtschaft ist von entscheidender Bedeutung, um die 
Kapazität der Lieferketten zu erhöhen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „innovative Netto-Null-
Technologien“ Technologien, die der 
Definition von „Netto-Null-Technologien“ 
entsprechen, mit der Ausnahme, dass sie 
nicht den Technologie-Reifegrad von 
mindestens 8 erreicht haben und echte 
Innovationen umfassen, die derzeit nicht 
auf dem Markt verfügbar sind, und einen 
Fortschrittsgrad erreicht haben, der eine 
Testung in kontrollierter Umgebung 
ermöglicht.

c) „innovative Netto-Null-
Technologien“ Technologien, die der 
Definition von „Netto-Null-Technologien“ 
entsprechen, mit der Ausnahme, dass sie 
nicht den Technologie-Reifegrad von 
mindestens 7 erreicht haben und echte 
Innovationen umfassen, die derzeit nicht 
auf dem Markt verfügbar sind, und einen 
Fortschrittsgrad erreicht haben, der eine 
Testung in kontrollierter Umgebung 
ermöglicht.

Begründung

Der Technologie-Reifegrad wird von 8 auf 7 gesenkt. In der Innovations- und Energiepolitik 
muss mehr Gewicht auf Entwicklungs- und Frühphaseninvestitionen gelegt werden als auf 
direkte, produktionsbezogene staatliche Beihilfen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die zuständige nationale Behörde 
stellt sicher, dass Antragsteller bei 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Genehmigungsverfahren und der 
Ausstellung von Genehmigungen für den 
Bau oder den Ausbau von Projekten 
leichten Zugang zu Informationen über und 
einfache Verfahren zur Beilegung von 
Streitigkeiten haben, gegebenenfalls auch 
zu alternativen Streitbeilegungsverfahren.

(6) Die zuständige nationale Behörde 
stellt sicher, dass Antragsteller bei 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Genehmigungsverfahren und der 
Ausstellung von Genehmigungen für den 
Bau oder den Ausbau von Projekten 
leichten Zugang zu Informationen über und 
klare und einfache Verfahren zur 
Beilegung von Streitigkeiten haben, 
gegebenenfalls auch zu alternativen 
Streitbeilegungsverfahren.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Dienstleistungen zur Unterstützung 
von Unternehmen, darunter u. a. 
Körperschaftsteuererklärungen, lokale 
Steuergesetze und Arbeitsrecht.

d) Dienstleistungen zur Unterstützung 
von Unternehmen, darunter u. a. 
Körperschaftsteuererklärungen, nationale, 
regionale und lokale Steuergesetze, 
Arbeitsrecht, Rechtsvorschriften über 
staatliche Beihilfen und Wettbewerb sowie 
andere einschlägige Rechtsvorschriften.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den 
Artikeln 5 bis 9 der Richtlinie 2011/92/EU 
durchzuführen, so ersucht der betreffende 
Projektträger die in Artikel 4 genannte 
zuständige Behörde um eine 
Stellungnahme zu dem Umfang und 
Detaillierungsgrad der Angaben, die gemäß 
Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie in den 
Bericht über die 

(1) Ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den 
Artikeln 5 bis 9 der Richtlinie 2011/92/EU 
durchzuführen, so ersucht der betreffende 
Projektträger die in Artikel 4 genannte 
zuständige Behörde um eine 
Stellungnahme zu dem Umfang und 
Detaillierungsgrad der Angaben, die gemäß 
Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie in den 
Bericht über die 
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Umweltverträglichkeitsprüfung 
aufzunehmen sind. Die zuständige 
nationale Behörde stellt sicher, dass die in 
Unterabsatz 1 genannte Stellungnahme so 
bald wie möglich und innerhalb einer Frist 
von höchstens 30 Tagen ab dem Datum, an 
dem der Projektträger seinen Antrag 
eingereicht hat, abgegeben wird.

Umweltverträglichkeitsprüfung 
aufzunehmen sind. Die zuständige 
nationale Behörde stellt sicher, dass die in 
Unterabsatz 1 genannte Stellungnahme so 
bald wie möglich und innerhalb einer Frist 
von höchstens 30 Tagen ab dem Datum, an 
dem der Projektträger seinen Antrag 
eingereicht hat, abgegeben wird und dass 
im Einklang mit Artikel 11 der Richtlinie 
2011/92/EU die betroffene Öffentlichkeit 
konsultiert wird. 

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Rahmen des koordinierten Verfahrens 
gemäß Unterabsatz 1 koordiniert die 
zuständige nationale Behörde die 
verschiedenen Einzelprüfungen der 
Umweltauswirkungen eines bestimmten 
Projekts, die in den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union 
vorgeschrieben sind.

Im Rahmen des koordinierten Verfahrens 
gemäß Unterabsatz 1 koordiniert die 
zuständige nationale Behörde im Einklang 
mit dem Partnerschaftsprinzip im Sinne 
von Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2021/1060 mit gemeinsamen 
Bestimmungen die verschiedenen 
Einzelprüfungen der Umweltauswirkungen 
eines bestimmten Projekts, die in den 
geltenden Rechtsvorschriften der Union 
vorgeschrieben sind.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die zuständige nationale Behörde 
stellt sicher, dass die betreffenden 
Behörden innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang aller gemäß den Artikeln 5, 6 und 
7 der genannten Richtlinie eingeholten 
erforderlichen Informationen und nach 
Abschluss der Konsultationen gemäß den 
Artikeln 6 und 7 der Richtlinie 2011/92/EU 

(3) Die zuständige nationale Behörde 
stellt sicher, dass die betreffenden 
Behörden innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang aller gemäß den Artikeln 5, 6 und 
7 der genannten Richtlinie eingeholten 
erforderlichen Informationen, nach 
Prüfung ihrer Qualität und nach 
Abschluss der Konsultationen gemäß den 
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eine begründete Schlussfolgerung gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer iv 
der Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung abgeben.

Artikeln 6 und 7 der Richtlinie 2011/92/EU 
eine begründete Schlussfolgerung gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer iv 
der Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung abgeben.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei der Ausarbeitung von Plänen, 
einschließlich Plänen zur 
Zonenabgrenzung, Raumordnung und 
Flächennutzung, nehmen die nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden 
gegebenenfalls Bestimmungen für die 
Entwicklung von Projekten zur Fertigung 
von Netto-Null-Technologien, 
einschließlich strategischer Projekte für 
Netto-Null-Technologien, in diese Pläne 
auf. Vorrang haben künstliche und bebaute 
Flächen, Industrieareale, Industriebrachen 
und gegebenenfalls unerschlossene 
Flächen, die nicht für die Land- und 
Forstwirtschaft genutzt werden können.

(1) Bei der Ausarbeitung nationaler 
und regionaler Pläne sowie von 
Aktionsplänen für Strategien für 
nachhaltige Energie und Energieeffizienz 
stellen die Mitgliedstaaten im Einklang 
mit dem Partnerschaftsprinzip gemäß 
Artikel 8 der Verordnung (EU) 2021/1060 
mit gemeinsamen Bestimmungen die 
Zusammenarbeit mit nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden sicher, 
um die Entwicklung von Projekten zur 
Fertigung von Netto-Null-Technologien, 
einschließlich strategischer Projekte für 
Netto-Null-Technologien, zu fördern. 
Vorrang haben künstliche und bebaute 
Flächen, Industrieareale, Brachflächen 
und gegebenenfalls Grünflächen, die nicht 
für die Land- und Forstwirtschaft genutzt 
werden können und die keine Natura-
2000-Gebiete sind.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Enthalten die Pläne Bestimmungen 
für die Entwicklung von Projekten zur 
Fertigung von Netto-Null-Technologien, 
einschließlich strategischer Projekte für 
Netto-Null-Technologien, die einer 
Prüfung gemäß der Richtlinie 2001/42/EG 
und gemäß Artikel 6 der 

(2) Enthalten die Pläne Bestimmungen 
für die Entwicklung von Projekten zur 
Fertigung von Netto-Null-Technologien, 
einschließlich strategischer Projekte für 
Netto-Null-Technologien, die einer 
Prüfung gemäß der Richtlinie 2001/42/EG 
und gemäß Artikel 6 der 
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Richtlinie 92/43/EWG unterliegen, so sind 
diese Prüfungen miteinander zu 
kombinieren. Gegebenenfalls wird bei 
dieser kombinierten Prüfung auch auf die 
Auswirkungen auf potenziell betroffene 
Wasserkörper eingegangen und überprüft, 
ob durch den Plan möglicherweise 
verhindert wird, dass ein Wasserkörper 
einen guten Zustand oder ein gutes 
ökologisches Potenzial erreicht, oder 
dadurch eine Verschlechterung des 
Zustands oder des Potenzials gemäß 
Artikel 4 der Richtlinie 2000/60/EG 
verursacht bzw. möglicherweise erschwert 
wird, dass ein Wasserkörper einen guten 
Zustand oder ein gutes Potenzial erreicht. 
Sind die betreffenden Mitgliedstaaten 
verpflichtet, die Auswirkungen 
bestehender und künftiger Tätigkeiten auf 
die Meeresumwelt, einschließlich der 
Wechselwirkungen zwischen Land und 
Meer, gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 2014/89/EU zu prüfen, so sind 
diese Auswirkungen ebenfalls in der 
kombinierten Prüfung zu erfassen.

Richtlinie 92/43/EWG unterliegen, so sind 
diese Prüfungen miteinander zu 
kombinieren. Gegebenenfalls wird bei 
dieser kombinierten Prüfung auch auf die 
Auswirkungen auf potenziell betroffene 
Wasserkörper eingegangen und überprüft, 
ob durch den Plan möglicherweise 
verhindert wird, dass ein Wasserkörper 
einen guten Zustand oder ein gutes 
ökologisches Potenzial erreicht, oder 
dadurch eine Verschlechterung des 
Zustands oder des Potenzials gemäß 
Artikel 4 der Richtlinie 2000/60/EG 
verursacht bzw. möglicherweise erschwert 
wird, dass ein Wasserkörper einen guten 
Zustand oder ein gutes Potenzial erreicht. 
Sind die betreffenden Mitgliedstaaten 
verpflichtet, die Auswirkungen 
bestehender und künftiger Tätigkeiten auf 
die Meeresumwelt, einschließlich der 
Wechselwirkungen zwischen Land und 
Meer, gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 2014/89/EU zu prüfen, so sind 
diese Auswirkungen ebenfalls in der 
kombinierten Prüfung zu erfassen. Die 
Kombination von Prüfungen gemäß 
diesem Absatz darf die Qualität der 
einzelnen Prüfungen weder verringern 
noch gefährden.
Die Kommission gibt Leitlinien dazu 
heraus, wie die Prüfungen gemäß 
Unterabsatz 1 zu kombinieren sind. 

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Im Interesse der Verwirklichung 
der strategischen Autonomie arbeitet die 
Kommission einen strategischen 
Aktionsplan darüber aus, wie die 
nachhaltige Bioökonomie zur Erreichung 
der Ziele der Netto-Null-Industrie-
Verordnung beitragen kann, 
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einschließlich einer strategischen Agenda 
für biobasierte Rohstoffe in der EU, wobei 
sie die erforderlichen Rohstoffe, ihre 
Quellen und die Fertigungsprozesse 
angibt.
(Wird als neuer Absatz angefügt.)

Begründung

Die EU braucht eine Vielzahl unterschiedlicher Energiequellen, um die gesetzten Ziele in der 
Klimapolitik zu erreichen und die strategische Autonomie zu stärken. Die Bioökonomie ist für 
viele Regionen unerlässlich, wenn es darum geht, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig zu 
nutzen und gemeinsame Klimaziele zu erreichen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Als strategische Projekte für Netto-
Null-Technologien werden von den 
Mitgliedstaaten jene Projekte zur Fertigung 
von Netto-Null-Technologien anerkannt, 
die einer im Anhang aufgeführten 
Technologie entsprechen und in der Union 
verortet sind sowie zur Verwirklichung der 
in Artikel 1 dieser Verordnung genannten 
Ziele beitragen und mindestens eines der 
folgenden Kriterien erfüllen:

(1) Als strategische Projekte für Netto-
Null-Technologien werden von den 
Mitgliedstaaten in Absprache mit den 
lokalen und regionalen Behörden jene 
Projekte zur Fertigung von Netto-Null-
Technologien anerkannt, die einer im 
Anhang aufgeführten Technologie 
entsprechen und in der Union verortet sind 
sowie zur Verwirklichung der in Artikel 1 
dieser Verordnung genannten Ziele 
beitragen und mindestens eines der 
folgenden Kriterien erfüllen:

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Das Projekt zur Fertigung von 
Netto-Null-Technologien trägt zur 
technologischen und industriellen 

a) Das Projekt zur Fertigung von 
Netto-Null-Technologien trägt zur 
technologischen und industriellen 
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Widerstandsfähigkeit des Energiesystems 
der Union bei, indem die 
Fertigungskapazität für Bauteile oder Teile 
in der Wertschöpfungskette der Netto-
Null-Technologien erhöht wird, bei der die 
Union stark oder zunehmend von 
Einfuhren abhängig ist, insbesondere, 
wenn es sich dabei um Einfuhren aus 
einem einzigen Drittland handelt;

Widerstandsfähigkeit des Energiesystems 
der Union bei, indem die 
Fertigungskapazität für Bauteile oder Teile 
in der Wertschöpfungskette der Netto-
Null-Technologien nachhaltig und 
strategisch erhöht wird, bei der die Union 
stark oder zunehmend von Einfuhren 
abhängig ist, insbesondere, wenn es sich 
dabei um Einfuhren aus einem einzigen 
Drittland handelt;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) durch das Projekt werden 
Technologien mit verbesserter 
Nachhaltigkeit und Leistung hergestellt;

ii) durch das Projekt werden 
Technologien mit erheblich verbesserter 
Nachhaltigkeit und Leistung hergestellt;

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) durch das Projekt werden in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
Maßnahmen ergriffen, um Arbeitskräfte 
anzuwerben, weiterzubilden oder 
umzuschulen, die für Netto-Null-
Technologien benötigt werden, unter 
anderem durch Berufsausbildungen;

iii) durch das Projekt werden in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
Maßnahmen ergriffen, um Arbeitskräfte 
anzuwerben, weiterzubilden oder 
umzuschulen, die für Netto-Null-
Technologien benötigt werden, unter 
anderem durch Berufsausbildungen; bei 
dem Projekt wird auf die sozialen 
Auswirkungen geachtet; durch das 
Projekt wird die Inklusivität gefördert und 
es werden stabile Arbeitsplätze 
geschaffen;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iv
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iv) durch das Projekt werden 
umfassende CO2-arme und 
kreislauforientierte Herstellungsverfahren, 
einschließlich der 
Abwärmerückgewinnung, aufgenommen.

iv) durch das Projekt werden 
umfassende CO2-arme und 
kreislauforientierte Herstellungsverfahren, 
einschließlich der 
Abwärmerückgewinnung, 
Nebenstromverwertung und 
Wassereffizienz, aufgenommen.

Begründung

Die Rückgewinnung von Abwärme ist wichtig, aber auch die Wassereffizienz, die 
Nebenstromverwertung und anderes sind wichtig.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Als strategische Projekte für Netto-
Null-Technologien werden von den 
Mitgliedstaaten jene Projekte zur CO2-
Speicherung anerkannt, die die folgenden 
kumulativen Kriterien erfüllen:

(2) Als strategische Projekte für Netto-
Null-Technologien werden von den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ im Sinne des 
Artikels 9 der Verordnung (EU) 
2021/1060 nur solche Projekte zur CO2-
Speicherung anerkannt, die die folgenden 
kumulativen Kriterien erfüllen:

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Projekte zur Fertigung von Netto-
Null-Technologien, die einer im Anhang 
aufgeführten Technologie entsprechen und 
sich in „weniger entwickelten Regionen 
und Übergangsregionen“ und Gebieten des 
Fonds für einen gerechten Übergang 

(3) Nur Projekte zur Fertigung von 
Netto-Null-Technologien, die einer im 
Anhang aufgeführten Technologie 
entsprechen und sich in „weniger 
entwickelten Regionen und 
Übergangsregionen“ und Gebieten des 
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befinden und nach den Vorschriften der 
Kohäsionspolitik förderfähig sind, werden 
von den Mitgliedstaaten auf Antrag des 
Projektträgers als strategische Projekte für 
Netto-Null-Technologien gemäß Artikel 11 
Absatz 3 anerkannt, ohne dass der 
Projektträger einen förmlichen Antrag 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 stellen muss.

Fonds für einen gerechten Übergang 
befinden und nach den Vorschriften der 
Kohäsionspolitik förderfähig sind, werden 
von den Mitgliedstaaten auf Antrag des 
Projektträgers als strategische Projekte für 
Netto-Null-Technologien gemäß Artikel 11 
Absatz 3 anerkannt, ohne dass der 
Projektträger einen förmlichen Antrag 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 stellen muss. 
Die Kommission überprüft jedoch die 
Übereinstimmung mit den im Anhang 
aufgeführten Technologien.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Schwellenwerte für staatliche Beihilfen 
der Mitgliedstaaten für Investitionen in 
Projekte für Netto-Null-Technologien

(1) Um eine verhältnismäßige 
Auszahlung staatlicher Beihilfen durch 
die einzelnen Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, legt die Kommission je 
Mitgliedstaat einen individuellen 
Schwellenwert für staatliche Beihilfen 
fest, der dem durchschnittlichen 
Investitionsbetrag entspricht, damit ein 
weiteres Auseinanderdriften bei der 
Entwicklung der Regionen verhindert 
wird.
(2) Die Kommission schlägt eine 
Berechnungsmethode für den 
Schwellenwert vor, bei der Indikatoren 
für eine mögliche ungleiche Verteilung 
staatlicher Beihilfen zwischen den 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, 
z. B. Finanzmittel, Branchenanteile und 
Bevölkerungsdaten im EU-Durchschnitt.

Änderungsantrag 41
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anträge auf Anerkennung von 
Netto-Null-Technologieprojekten als 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien sind vom Projektträger bei 
dem betreffenden Mitgliedstaat 
einzureichen.

(1) Anträge auf Anerkennung von 
Netto-Null-Technologieprojekten als 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien sind vom Projektträger bei 
dem betreffenden Mitgliedstaat 
einzureichen, der der Kommission im Fall 
von Projekten zur CO2-Speicherung alle 
genehmigten Projekte zur Bestätigung 
vorlegt.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann zu den 
genehmigten Projekten Stellung nehmen. 
Lehnt ein Mitgliedstaat den Antrag ab, so 
hat der Antragsteller das Recht, den Antrag 
der Kommission vorzulegen, die den 
Antrag innerhalb von 20 Arbeitstagen 
prüft.

(4) Die Kommission nimmt zu den von 
einem Mitgliedstaat genehmigten 
Projekten Stellung. Lehnt ein Mitgliedstaat 
den Antrag ab, so hat der Antragsteller das 
Recht, den Antrag der Kommission 
vorzulegen, die den Antrag innerhalb von 
20 Arbeitstagen prüft.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Stellt die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat fest, dass an einem 
strategischen Projekt für Netto-Null-
Technologien wesentliche Änderungen 
vorgenommen wurden oder dass es die 
Kriterien des Artikels 10 Absatz 1 oder des 
Artikels 10 Absatz 3 nicht mehr erfüllt, 
oder stützt sich seine Anerkennung auf 
einen Antrag mit unrichtigen Angaben, so 

(6) Stellt die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat fest, dass an einem 
strategischen Projekt für Netto-Null-
Technologien wesentliche Änderungen 
vorgenommen wurden oder dass es die 
Kriterien des Artikels 10 Absatz 1 oder des 
Artikels 10 Absatz 3 nicht mehr erfüllt, 
oder stützt sich seine Anerkennung auf 
einen Antrag mit unrichtigen Angaben 
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teilt sie dies dem betreffenden 
Projektträger mit. Nach Anhörung des 
Projektträgers kann der Mitgliedstaat die 
Entscheidung über die Gewährung des 
Status eines strategischen Projekts für 
Netto-Null-Technologien aufheben.

oder wird nach einer Ex-post-Bewertung 
durch die Kommission festgestellt, dass 
das Projekt keinen ausreichenden Beitrag 
mehr zu Innovationen und zum Ausbau 
der Fertigungskapazitäten für Netto-Null-
Technologien leistet, so teilt die 
Kommission bzw. der Mitgliedstaat dies 
dem betreffenden Projektträger mit. Nach 
Anhörung des Projektträgers kann der 
Mitgliedstaat die Entscheidung über die 
Gewährung des Status eines strategischen 
Projekts für Netto-Null-Technologien 
aufheben.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Projekte, die nicht mehr als 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien anerkannt sind, verlieren alle 
mit diesem Status im Rahmen dieser 
Verordnung verbundenen Rechte.

(7) Projekte, die nicht mehr als 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien nach Absatz 6 anerkannt 
sind, verlieren alle mit diesem Status im 
Rahmen dieser Verordnung verbundenen 
Rechte.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Kommission erstellt und führt 
ein öffentlich zugängliches Register der 
strategischen Projekte für Netto-Null-
Technologien.

(8) Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Daten 
erstellt und führt die Kommission ein 
öffentlich zugängliches Register der 
strategischen Projekte für Netto-Null-
Technologien.

Änderungsantrag 46
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Unbeschadet der im Unionsrecht 
vorgesehenen Verpflichtungen gewähren 
die Mitgliedstaaten strategischen Projekten 
für Netto-Null-Technologien den Status 
der höchstmöglichen nationalen 
Bedeutung, sofern ein solcher Status im 
nationalen Recht vorgesehen ist, und diese 
Projekte werden in den 
Genehmigungsverfahren, einschließlich 
solcher für Umweltprüfungen und, sofern 
das einzelstaatliche Recht dies vorsieht, für 
Raumplanungen, entsprechend behandelt.

(2) Unbeschadet der im Unionsrecht 
vorgesehenen Verpflichtungen gewähren 
die Mitgliedstaaten strategischen Projekten 
für Netto-Null-Technologien den Status 
der höchstmöglichen nationalen 
Bedeutung, sofern ein solcher Status im 
nationalen Recht vorgesehen ist, und diese 
Projekte werden in den 
Genehmigungsverfahren, einschließlich 
solcher für Umweltprüfungen und, sofern 
das einzelstaatliche Recht dies vorsieht, für 
Raumplanungen, entsprechend behandelt. 
Die nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden arbeiten bei Umweltverfahren, 
Raumplanungen und anderen damit 
verbundenen rechtlichen Verpflichtungen 
zusammen.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um 
private Investitionen in strategische 
Projekte für Netto-Null-Technologien zu 
beschleunigen und zu mobilisieren. Diese 
Maßnahmen können unbeschadet der 
Artikel 107 und 108 AEUV die 
Bereitstellung und Koordinierung von 
Unterstützung für strategische Projekte für 
Netto-Null-Technologien umfassen, bei 
denen es Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Finanzmitteln gibt.

(1) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um 
private Investitionen in strategische 
Projekte für Netto-Null-Technologien zu 
beschleunigen und zu mobilisieren. Diese 
Maßnahmen können unbeschadet der 
Artikel 107 und 108 AEUV die 
Bereitstellung und Koordinierung von 
verwaltungstechnischer Unterstützung für 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien umfassen, bei denen es 
Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Finanzmitteln gibt.

Änderungsantrag 48
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten können 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien verwaltungstechnisch 
unterstützen, um deren rasche und 
wirksame Umsetzung zu erleichtern, indem 
sie unter anderem Folgendes bereitstellen:

(2) Die Mitgliedstaaten können für 
strategische Projekte für Netto-Null-
Technologien verwaltungstechnische 
Unterstützung bereitstellen, die durch die 
zuständigen Behörden erbracht wird, um 
deren rasche und wirksame Umsetzung zu 
erleichtern, indem sie unter anderem 
Folgendes bereitstellen:

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Unterstützung der Projektträger, um 
die Akzeptanz des Projekts in der 
Öffentlichkeit noch mehr zu erhöhen.

b) Unterstützung der Projektträger, um 
die Akzeptanz des Projekts in der 
Öffentlichkeit noch mehr zu erhöhen. Die 
Unterstützung muss auf „weniger 
entwickelte Regionen und 
Übergangsregionen“ und Gebiete des 
Fonds für einen gerechten Übergang, die 
nach den Vorschriften der 
Kohäsionspolitik förderfähig sind, 
insbesondere auf Gebiete in äußerster 
Randlage und nördlich gelegene, dünn 
besiedelte Gebiete, ausgerichtet sein.

Begründung

Die Unterstützung sollte auf jene Regionen konzentriert werden, die sie am dringendsten 
benötigen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die gemäß Artikel 28 eingerichtete 
„Net-Zero Europe“-Plattform erörtert den 
Finanzbedarf und die Engpässe bei 
strategischen Projekten für Netto-Null-
Technologien sowie mögliche bewährte 
Verfahren, vor allem zur Entwicklung 
grenzüberschreitender Lieferketten in der 
EU, auf der Grundlage eines regelmäßigen 
Austauschs mit den einschlägigen 
Industrieallianzen.

(1) Die gemäß Artikel 28 eingerichtete 
„Net-Zero Europe“-Plattform erörtert den 
Finanzbedarf und die Engpässe bei 
strategischen Netto-Null-Technologien 
sowie mögliche bewährte Verfahren, vor 
allem zur Entwicklung 
grenzüberschreitender Lieferketten in der 
EU, auf der Grundlage eines regelmäßigen 
Austauschs mit den einschlägigen 
Industrieallianzen. .

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die „Net-Zero Europe“-Plattform 
erörtert und berät auf Ersuchen des Trägers 
des strategischen Projekts für Netto-Null-
Technologien, wie die Finanzierung seines 
Projekts abgeschlossen werden kann, 
wobei die bereits gesicherte Finanzierung 
berücksichtigt und mindestens folgende 
Elemente bedacht werden:

(2) Die „Net-Zero Europe“-Plattform 
erörtert und berät auf Ersuchen von 
Regionen oder Gemeinden oder eines 
Trägers des strategischen Projekts für 
Netto-Null-Technologien, wie die 
Finanzierung seines Projekts abgeschlossen 
werden kann, wobei die bereits gesicherte 
Finanzierung berücksichtigt wird und 
mindestens folgende Elemente bedacht 
werden:

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) andere rechtlich anerkannte 
Finanzierungsquellen, die in den 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
vorgesehen sind.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 15 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die „Net-Zero Europe“-Plattform 
schlägt die Schaffung eines zusätzlichen 
Finanzierungsinstruments auf 
Unionsebene vor. Dieses Instrument bietet 
eine ehrgeizige und beschleunigte 
finanzielle Unterstützung für 
Großprojekte für Netto-Null-
Technologien, sowohl in Bezug auf die 
Kapital- als auch auf die Betriebskosten 
für die gesamte Lieferkette, um ein 
wettbewerbsfähiges und attraktives 
Umfeld in der Europäischen Union sowie 
faire Wettbewerbsbedingungen mit 
Drittländern zu schaffen.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 15a
Anteilsgewinne bei Projekten für Netto-

Null-Technologien
Gemeinden, auf deren Verwaltungsgebiet 
strategische Netto-Null-Projekte 
durchgeführt werden, können – 
unbeschadet der Rechtsvorschriften über 
staatliche Beihilfen – je nach Marktwert 
und Umfang der erhaltenen Investitionen 
Anteilseigner werden.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Daten über Gebiete, in denen CO2-
Speicherstätten in ihrem Hoheitsgebiet 
genehmigt werden können, öffentlich 

a) Daten über Gebiete, in denen CO2-
Speicherstätten in ihrem Hoheitsgebiet 
genehmigt werden können, öffentlich 
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zugänglich machen, zugänglich machen; auf der Grundlage 
der von den Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Daten wird die 
Kommission ein Online-Register der CO2-
Speicherstätten führen,

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Beitrag zu Nachhaltigkeit und Resilienz 
bei Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge

Beitrag zu Nachhaltigkeit, 
Beschäftigungsqualität, Resilienz und 
regionaler Entwicklung bei Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Öffentliche Auftraggeber oder 
Auftraggeber stützen die Vergabe von 
Aufträgen für im Anhang aufgeführte 
Netto-Null-Technologien im Rahmen eines 
Verfahrens zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge auf das wirtschaftlich günstigste 
Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis, das mindestens den Beitrag des 
Angebots zu Nachhaltigkeit und Resilienz 
umfasst, im Einklang mit den 
Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU oder 
2014/25/EU und den geltenden sektoralen 
Rechtsvorschriften sowie mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union, 
einschließlich des Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen und 
anderer internationaler Übereinkünfte, an 
die die Union gebunden ist.

(1) Öffentliche Auftraggeber oder 
Auftraggeber stützen die Vergabe von 
Aufträgen für im Anhang aufgeführte 
Netto-Null-Technologien im Rahmen eines 
Verfahrens zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge auf das wirtschaftlich günstigste 
Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis, das den Beitrag des Angebots 
zu Nachhaltigkeit, Beschäftigungsqualität, 
Resilienz und regionaler Entwicklung 
umfasst, im Einklang mit den Richtlinien 
2014/23/EU, 2014/24/EU oder 2014/25/EU 
und den geltenden sektoralen 
Rechtsvorschriften sowie mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union, 
einschließlich des Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen und 
anderer internationaler Übereinkünfte, an 
die die Union gebunden ist.
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Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Grundlage für den Beitrag des 
Angebots zu Nachhaltigkeit und Resilienz 
bilden die folgenden kumulativen 
Kriterien, die objektiv, transparent und 
diskriminierungsfrei sein müssen:

(2) Grundlage für den Beitrag des 
Angebots zu Nachhaltigkeit, 
Beschäftigungsqualität, Resilienz und 
regionaler Entwicklung bilden die 
folgenden kumulativen Kriterien, die 
objektiv, transparent, inklusiv und 
diskriminierungsfrei sein müssen:

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) gegebenenfalls der Beitrag des 
Angebots zur Integration des 
Energiesystems,

c) gegebenenfalls der Beitrag des 
Angebots zur Integration des 
Energiesystems, zum territorialen 
Zusammenhalt, zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur 
Chancengleichheit, 

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Öffentliche Auftraggeber und 
Auftraggeber weisen dem Beitrag des 
Angebots zu Nachhaltigkeit und Resilienz 
eine Gewichtung zu, die zwischen 15 % 
und 30 % der Zuschlagskriterien liegt, 
unbeschadet der Anwendung von 
Artikel 41 Absatz 3 der 
Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 67 Absatz 5 
der Richtlinie 2014/24/EU oder Artikel 82 
Absatz 5 der Richtlinie 2014/25/EU für 
eine höhere Gewichtung der in Absatz 2 

(3) Öffentliche Auftraggeber und 
Auftraggeber weisen dem Beitrag des 
Angebots zu Nachhaltigkeit und Resilienz 
eine Gewichtung zu, die zwischen 15 % 
und 30 % der Zuschlagskriterien liegt, 
unbeschadet der Anwendung von 
Artikel 41 Absatz 3 der Richtlinie 
2014/23/EU, Artikel 67 Absatz 5 und 
Artikel 36 der Richtlinie 2014/24/EU oder 
Artikel 82 Absatz 5 der Richtlinie 
2014/25/EU für eine höhere Gewichtung 
der in Absatz 2 Buchstaben a und b 
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Buchstaben a und b genannten Kriterien. genannten Kriterien.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet des Artikels 4 der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 und der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags sowie der 
internationalen Verpflichtungen der Union, 
einschließlich des GPA und anderer für die 
Union bindender internationaler 
Übereinkünfte, bewerten Mitgliedstaaten, 
regionale oder lokale Behörden, 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
Verbände, die aus einer oder mehreren 
solcher Behörden oder einer oder mehreren 
solcher Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts bestehen, den Beitrag zu 
Nachhaltigkeit und Resilienz gemäß 
Artikel 19 Absatz 2 dieser Verordnung, 
wenn sie die Kriterien für die Rangfolge 
von Geboten im Rahmen von Auktionen 
festlegen, die darauf abzielen, die 
Erzeugung oder den Verbrauch von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 zu fördern.

(1) Unbeschadet des Artikels 4 der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 und der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags sowie der 
internationalen Verpflichtungen der Union, 
einschließlich des GPA und anderer für die 
Union bindender internationaler 
Übereinkünfte, bewerten Mitgliedstaaten, 
regionale oder lokale Behörden, 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
Verbände, die aus einer oder mehreren 
solcher Behörden oder einer oder mehreren 
solcher Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts bestehen, den Beitrag zu 
Nachhaltigkeit und Resilienz gemäß 
Artikel 19 Absatz 2 dieser Verordnung, 
wenn sie die Kriterien für die Rangfolge 
von Geboten im Rahmen von Auktionen 
festlegen, die darauf abzielen, die 
Erzeugung oder den Verbrauch von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 zu fördern. Die 
Mitgliedstaaten können der Finanzierung 
aus öffentlichen Mitteln – auch aus 
Mitteln der Union – von Einrichtungen 
Vorrang einräumen, die zur Erreichung 
des im Anhang aufgeführten Ziels, Netto-
Null-Emissionen zu erreichen, beitragen.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission unterstützt– unter (1) Die Kommission unterstützt – unter 
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anderem durch die Bereitstellung von 
Startfinanzierungen – die Einrichtung 
europäischer „Net-Zero-Industry“-
Akademien mit folgenden Zielen:

anderem durch die Bereitstellung von 
Startfinanzierungen – die Einrichtung 
europäischer „Net-Zero-Industry“-
Akademien, wobei Übergangsregionen 
und weniger entwickelten Regionen 
Vorrang eingeräumt wird. Die Akademien 
haben folgende Ziele:

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Entwicklung von Lernprogrammen, 
-inhalten sowie Lern- und 
Ausbildungsmaterialien für die Aus- und 
Weiterbildung in Bezug auf die 
Entwicklung, die Herstellung, die 
Installation, die Inbetriebnahme, den 
Betrieb, die Wartung und das Recycling 
von Netto-Null-Technologien sowie in 
Bezug auf Rohstoffe, wie auch für die 
Unterstützung der Kapazitäten der für die 
Erteilung der in Kapitel II genannten 
Genehmigungen und Zulassungen 
zuständigen Behörden und der in 
Kapitel IV dieser Verordnung genannten 
öffentlichen Auftraggeber;

a) Entwicklung von Lernprogrammen, 
-inhalten sowie Lern- und 
Ausbildungsmaterialien für die Aus- und 
Weiterbildung in Bezug auf die 
Entwicklung, die Herstellung, die 
Installation, die Inbetriebnahme, den 
Betrieb, die Wartung und das Recycling 
von Netto-Null-Technologien sowie in 
Bezug auf Rohstoffe, wie auch für die 
Unterstützung der Kapazitäten der für die 
Erteilung der in Kapitel II genannten 
Genehmigungen und Zulassungen 
zuständigen Behörden und der in 
Kapitel IV dieser Verordnung genannten 
öffentlichen Auftraggeber. Die 
Kommission beteiligt Akteure mit 
nachgewiesener Erfahrung in der 
Entwicklung von Bildungsinhalten sowie 
Unternehmen oder 
Unternehmenskonsortien, die ein 
technisches oder strategisches Projekt 
entwickeln, das zu dem Ziel, Netto-Null-
Emissionen zu erreichen, beiträgt;

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Bereitstellung und Förderung der 
Nutzung der Lernprogramme, -inhalte und 
-materialien durch Bildungs- und 
Berufsbildungsanbieter in den 
Mitgliedstaaten, unter anderem durch 
Ausbildung der Ausbilder, und 
Entwicklung von Mechanismen, mit denen 
die Qualität der von den Bildungs- und 
Berufsbildungsanbietern in den 
Mitgliedstaaten angebotenen Ausbildung 
auf der Grundlage der oben genannten 
Lernprogramme, -inhalte und -materialien 
sichergestellt wird;

b) Bereitstellung und Förderung der 
Nutzung der Lernprogramme, -inhalte und 
-materialien durch Bildungs- und 
Berufsbildungsanbieter in den 
Mitgliedstaaten, unter anderem durch 
Ausbildung der Ausbilder, und 
Entwicklung von Mechanismen, mit denen 
die Qualität und angemessene 
Überwachung – durch die zuständigen 
nationalen und regionalen Behörden – 
der von den Bildungs- und 
Berufsbildungsanbietern in den 
Mitgliedstaaten angebotenen Ausbildung 
auf der Grundlage der oben genannten 
Lernprogramme, -inhalte und -materialien 
sichergestellt wird, wobei die in den 
Mitgliedstaaten bereits angewandten 
bewährten Verfahren genutzt werden;

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Entwicklung und Einführung von 
Zertifikaten, einschließlich 
Microcredentials, um die Transparenz der 
erworbenen Kompetenzen zu erleichtern, 
die Übertragbarkeit zwischen 
verschiedenen Arbeitsplätzen und die 
grenzüberschreitende Mobilität der 
Arbeitskräfte zu verbessern und damit die 
Abstimmung mit relevanten Arbeitsplätzen 
durch Instrumente wie das Europäische 
Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES) 
und EURAXESS leichter möglich wird.

c) Entwicklung und Einführung von 
Zertifikaten, einschließlich 
Microcredentials, um die Transparenz der 
erworbenen Kompetenzen zu erleichtern, 
die Übertragbarkeit zwischen 
verschiedenen Arbeitsplätzen und die 
grenzüberschreitende Mobilität der 
Arbeitskräfte zu verbessern, die 
Chancengleichheit und eine stärkere 
Beteiligung von Langzeitarbeitslosen und 
sozial benachteiligten Gruppen zu fördern 
sowie die Abstimmung mit relevanten 
Arbeitsplätzen durch Instrumente wie das 
Europäische Netz der Arbeitsvermittlungen 
(EURES) und EURAXESS zu erleichtern. 

Änderungsantrag 66



AD\1286348DE.docx 43/49 PE753.568v01-00

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Um Regionen mit einem 
besonderen Bedarf an europäischen „Net-
Zero-Industry“-Akademien zu ermitteln, 
bewerten die Mitgliedstaaten die Anzahl 
der Anträge und der realisierten 
strategischen Netto-Null-Projekte auf 
NUTS-2-Ebene und prüfen in 
Abstimmung mit der „Net-Zero Europe“-
Plattform gemäß Artikel 28 Absatz 4d die 
Einrichtung ihrer „Net-Zero-Industry“-
Akademien in diesen Regionen.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bis zum 31. Dezember 2024 und 
danach alle zwei Jahre ermitteln die 
Mitgliedstaaten, ob die von den 
europäischen „Net-Zero-Industry“-
Akademien entwickelten Lernprogramme 
den spezifischen Qualifikationen 
entsprechen, die vom 
Aufnahmemitgliedstaat für den Zugang zu 
reglementierten Tätigkeiten im Rahmen 
eines Berufs von besonderer Bedeutung für 
die Netto-Null-Industrie gefordert werden. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Ergebnisse der Bewertungen online 
veröffentlicht und leicht zugänglich 
gemacht werden.

(1) Bis zum 31. Dezember 2024 und 
danach alle zwei Jahre ermitteln die 
Mitgliedstaaten in Absprache mit 
Anbietern von allgemeiner und 
beruflicher Bildung, den Sozialpartnern 
und Wirtschaftszweigen, die zu dem Ziel, 
Netto-Null-Emissionen zu erreichen, 
beitragen, ob die von den europäischen 
„Net-Zero-Industry“-Akademien 
entwickelten Lernprogramme den 
spezifischen Qualifikationen entsprechen, 
die vom Aufnahmemitgliedstaat für den 
Zugang zu reglementierten Tätigkeiten im 
Rahmen eines Berufs von besonderer 
Bedeutung für die Netto-Null-Industrie 
gefordert werden. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass die Ergebnisse der 
Bewertungen online veröffentlicht und 
allen betroffenen Akteuren leicht 
zugänglich gemacht werden. 
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Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Erleichterung der Entwicklung 
europäischer Berufsprofile, die aus einem 
gemeinsamen Spektrum von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen für 
Schlüsselberufe im Bereich Netto-Null-
Technologien bestehen, wobei unter 
anderem auf die von den europäischen 
„Net-Zero-Industry“-Akademien 
entwickelten Lernprogramme 
zurückgegriffen wird und gegebenenfalls 
die Terminologie der europäischen 
Klassifizierung für 
Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen 
und Berufe (ESCO) verwendet wird, um 
die Transparenz und Mobilität zwischen 
Arbeitsplätzen und über die Grenzen des 
Binnenmarkts hinweg zu erleichtern;

5. Erleichterung der Entwicklung 
europäischer Standards und Berufsprofile, 
die aus einem gemeinsamen Spektrum von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen für Schlüsselberufe im 
Bereich Netto-Null-Technologien 
bestehen, wobei unter anderem auf die von 
den europäischen „Net-Zero-Industry“-
Akademien entwickelten Lernprogramme 
zurückgegriffen wird und gegebenenfalls 
die Terminologie der europäischen 
Klassifizierung für 
Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen 
und Berufe (ESCO) verwendet wird, um 
die Transparenz und Mobilität zwischen 
Arbeitsplätzen und über die Grenzen des 
Binnenmarkts hinweg zu erleichtern;

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Förderung angemessener 
Arbeitsbedingungen bei Arbeitsplätzen in 
Netto-Null-Industriezweigen, Gewinnung 
von jungen Menschen, Frauen und älteren 
Menschen für den Arbeitsmarkt für Netto-
Null-Industriezweige und Anwerbung 
qualifizierter Arbeitskräfte aus 
Drittländern, um so eine größere Vielfalt 
bei den Arbeitskräften zu erreichen;

6. Förderung angemessener 
Arbeitsbedingungen bei Arbeitsplätzen in 
Netto-Null-Industriezweigen, Gewinnung 
von jungen Menschen, Frauen, älteren 
Menschen, sozial benachteiligten Gruppen 
und Langzeitarbeitslosen für den 
Arbeitsmarkt für Netto-Null-
Industriezweige und Anwerbung 
qualifizierter Arbeitskräfte aus 
Drittländern, um so eine größere Vielfalt 
bei den Arbeitskräften zu erreichen;

Änderungsantrag 70
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Organisation von Maßnahmen zur 
Sensibilisierung für die Beteiligung 
kleiner und mittlerer Unternehmen an den 
Reallaboren;

b) Organisation von Informations- 
und Sensibilisierungsmaßnahmen für die 
Beteiligung kleiner und mittlerer 
Unternehmen an den Reallaboren;

Änderungsantrag 71
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten können sich im Rahmen 
der Plattform über die Netto-Null-
Industriepartnerschaften und auch mit 
einschlägigen Drittländern abstimmen, um 
im Einklang mit den aus Artikel 1 dieser 
Verordnung resultierenden allgemeinen 
Zielen dieser Verordnung dazu 
beizutragen, die weltweite Einführung von 
Netto-Null-Technologien zu fördern und 
die Rolle der industriellen Fähigkeiten der 
Union bei der Vorbereitung der globalen 
Energiewende zu unterstützen. Die 
Plattform kann regelmäßig Folgendes 
erörtern:

(4) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten können sich im Rahmen 
der Plattform über die Netto-Null-
Industriepartnerschaften und auch mit 
einschlägigen Drittländern abstimmen, um 
im Einklang mit den aus Artikel 1 dieser 
Verordnung resultierenden allgemeinen 
Zielen dieser Verordnung dazu 
beizutragen, die weltweite Einführung von 
Netto-Null-Technologien zu fördern und 
die Rolle der industriellen Fähigkeiten der 
Union bei der Vorbereitung der globalen 
Energiewende zu unterstützen. Die 
Plattform erörtert regelmäßig Folgendes:

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Möglichkeiten, die Mitgliedstaaten 
bei der Verbesserung der Entwicklung 
ihrer Regionen auf NUTS-2-Ebene zu 
unterstützen, indem Projekte bewertet 
werden, die nicht mehr als strategische 
Projekte für Netto-Null-Technologien 
gemäß Artikel 11 Absatz 7 eingestuft 
werden, um Engpässe und 
Herausforderungen zu identifizieren, 
widerstandsfähigere und nachhaltigere 
Strukturen aufzubauen und neue Projekte 
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für die Region zu gewinnen.

Änderungsantrag 73
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Plattform lädt Vertreter des 
Europäischen Parlaments als Beobachter 
zu ihren Sitzungen ein, darunter auch zu 
den Sitzungen der in Absatz 6 genannten 
ständigen oder nichtständigen 
Untergruppen.

(7) Die Plattform lädt Vertreter des 
Europäischen Parlaments, des 
Europäischen Ausschusses der Regionen 
und des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses als Beobachter zu ihren 
Sitzungen ein, darunter auch zu den 
Sitzungen der in Absatz 6 genannten 
ständigen oder nichtständigen 
Untergruppen. Die Plattform legt den 
zuständigen Ausschüssen des 
Europäischen Parlaments einen 
jährlichen Tätigkeitsbericht vor.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gegebenenfalls kann die Plattform 
oder die Kommission Sachverständige und 
andere Dritte zu Sitzungen der Plattform 
und ihrer Untergruppen einladen oder sie 
ersuchen, schriftliche Beiträge zu leisten.

(8) Die Plattform oder die Kommission 
kann regelmäßig die Sozialpartner und 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
sowie Sachverständige und andere Dritte 
zu Sitzungen der Plattform und ihrer 
Untergruppen einladen oder sie ersuchen, 
schriftliche Beiträge zu leisten.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bis zum [drei Jahre nach dem 
Geltungsbeginn dieser Verordnung] und 
danach alle drei Jahre bewertet die 
Kommission diese Verordnung und legt 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

(1) Bis zum [drei Jahre nach dem 
Geltungsbeginn dieser Verordnung] und 
danach alle drei Jahre bewertet die 
Kommission diese Verordnung und legt 
dem Europäischen Parlament, dem Rat, 
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dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht mit den 
wichtigsten Ergebnissen vor.

dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Europäischen 
Ausschuss der Regionen einen Bericht mit 
den wichtigsten Ergebnissen vor.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Zwischenüberschrift 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Strategische Netto-Null-Technologien Strategische Netto-Null-Technologien
Tabelle:
1. Fotovoltaik- und solarthermische 
Technologien
2. Onshore-Windkraft- und erneuerbare 
Offshore-Technologien
3. Batterie-/Speichertechnologien
4. Wärmepumpen und Technologien für 
geothermische Energie
5. Elektrolyseure und Brennstoffzellen
6 Nachhaltige Biogas-
/Biomethantechnologien
7. Technologien zur CO2-Abscheidung 
und -Speicherung (CCS/BECCS) und zur 
CO2-Nutzung (CCU)
8. Grid-Technologien
9. Technologien für erneuerbare 
Bioenergie
10.Nukleartechnologien
11.Technologien für Fusionsenergie
(Ergänzung zur ursprünglichen Liste im 
Anhang.)

Begründung

Die Liste der strategischen Technologien soll erweitert werden, um die regionalen 
Besonderheiten der Energieerzeugung, der Ressourcen und der Infrastruktur zu 
berücksichtigen.



PE753.568v01-00 48/49 AD\1286348DE.docx

DE

VERFAHREN DES MITBERATENDEN AUSSCHUSSES

Titel Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des 
europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-
Technologieprodukten (Netto-Null-Industrie-Verordnung)

Bezugsdokumente – Verfahrensnummer COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD)

Federführender Ausschuss
 Datum der Bekanntgabe im Plenum

ITRE
8.5.2023

Stellungnahme von
 Datum der Bekanntgabe im Plenum

REGI
8.5.2023

Assoziierte Ausschüsse
Datum der Bekanntgabe im Plenum

15.6.2023

Verfasser(in) der Stellungnahme
 Datum der Benennung

Niklas Nienass
22.3.2023

Prüfung im Ausschuss 25.5.2023

Datum der Annahme 20.9.2023

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

26
2
5

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, 
Vlad-Marius Botoş, Rosa D’Amato, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Alin Mituța, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Denis Nesci, Niklas Nienass, Younous Omarjee, 
Alessandro Panza, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís 
Pérez

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Daniel Buda, Carlos Coelho, Ciarán Cuffe, Hannes Heide, Rovana 
Plumb, Peter Pollák, Bronis Ropė

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 209 Abs. 7)

Krzysztof Hetman, Elsi Katainen



AD\1286348DE.docx 49/49 PE753.568v01-00

DE

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

26 +
PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Franc Bogovič, Daniel Buda, Carlos Coelho, Mircea-Gheorghe 

Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Dan-Ştefan Motreanu, Peter Pollák

Renew Vlad-Marius Botoş, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solís Pérez

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Hannes Heide, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rovana Plumb, 
Marcos Ros Sempere

Verts/ALE François Alfonsi, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Niklas Nienass, Bronis Ropė

2 -
ID Matteo Adinolfi, Alessandro Panza

5 0
ECR Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Denis Nesci

ID André Rougé

The Left Younous Omarjee

Erklärung der benutzten Zeichen:
+ : dafür
- : dagegen
0 : Enthaltung


